
________________________________ 
Name

gegenüber der Ev. Kirchengemeinde Alt-Duisburg

Die Arbeit im Evangelischen Kirchenkreis Duisburg insbesondere mit Kindern, Jugendlichen und 
Schutzbefohlenen, geschieht im Auftrag und im Angesicht Gottes. Unsere Arbeit mit allen Menschen, 
insbesondere mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen ist von Respekt, Achtsamkeit, 
Wertschätzung und Vertrauen geprägt. Wir achten die Persönlichkeit und Würde aller Schutzbefohle-
nen, gehen partnerschaftlich und verantwortlich mit ihnen um und respektieren individuelle Grenzen. 

1. Ich verpflichte mich dazu beizutragen, ein sicheres, förderliches und ermutigendes Umfeld 
für Kinder, Jugendliche und andere Schutzbefohlene zu erhalten und/oder zu schaffen.

2. Ich verpflichte mich, alles zu tun, damit in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und ande-
ren Schutzbefohlenen sexualisierte Gewalt, Vernachlässigung und andere Formen der
Gewalt verhindert werden.

3. Ich verpflichte mich, die individuellen Grenzen aller Menschen zu respektieren und die In-
timsphäre sowie die persönliche Schamgrenze zu achten.

4. Ich bin mir meiner besonderen Verantwortung als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bewusst
und missbrauche meine Rolle im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutz-
befohlenen nicht. Ich beachte das Abstands- und Abstinenzgebot.

5. Ich nehme alle Kinder, Jugendliche und andere Schutzbefohlenen bewusst wahr und achte
dabei auch auf mögliche Anzeichen von Vernachlässigung und Gewalt. Ich achte auf Grenz-
überschreitungen durch Mitarbeitende und Teilnehmende in der Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen. In Zweifelsfällen und bei Grenzüberschrei-
tungen hole ich mir Hilfe bei der Vertrauensperson des Kirchenkreises. In diesen Fällen
werde ich die Vertrauensperson informieren und kann mich bei Unsicherheiten hinsicht-
lich der Einschätzung von der landeskirchlichen Ansprechstelle beraten lassen.

6. Bei jeder Vermutung werde ich entsprechend dem Interventionsplan des Schutzkonzeptes
meines Trägers vorgehen. Jeden Fall mit begründetem Verdacht melde ich bei der landes-
kirchlichen Meldestelle. 

Selbstverpflichtung von

1. 	Ich	verpflichte	mich	dazu	beizutragen,	ein	sicheres,	förderliches	und	ermutigendes	Umfeld	
für	Kinder,	Jugendliche	und	andere	Schutzbefohlene	zu	erhalten	und/oder	zu	schaffen.

2. 	Ich	verpflichte	mich,	alles	zu	tun,	damit	in	der	Arbeit	mit	Kindern,	Jugendlichen	und	an-
deren	Schutzbefohlenen	sexualisierte	Gewalt,	Vernachlässigung	und	andere	Formen	der	
Gewalt	verhindert	werden.		

3. 	Ich	verpflichte	mich,	die	individuellen	Grenzen	aller	Menschen	zu	respektieren	und	die
Intimsphäre	sowie	die	persönliche	Schamgrenze	zu	achten.	

4. 	Ich	bin	mir	meiner	besonderen	Verantwortung	als	Mitarbeiter:	in	bewusst	und	missbrau-
che	meine	Rolle	im	Umgang	mit	Kindern,	Jugendlichen	und	anderen	Schutzbefohlenen
nicht.	Ich	beachte	das	Abstands-	und	Abstinenzgebot.

5. 	Ich	nehme	alle	Kinder,	Jugendliche	und	andere	Schutzbefohlenen	bewusst	wahr	und
achte	dabei	auch	auf	mögliche	Anzeichen	von	Vernachlässigung	und	Gewalt.	Ich	achte	auf	
Grenzüberschreitungen	durch	Mitarbeitende	und	Teilnehmende	in	der	Arbeit	mit	Kindern,	
Jugendlichen	und	anderen	Schutzbefohlenen.	In	Zweifelsfällen	und	bei	Grenzüberschrei-
tungen	hole	ich	mir	Hilfe	bei	der	Vertrauensperson	der	Gemeinde	oder	des	Kirchenkreises.	
In	diesen	Fällen	werde	ich	die	Vertrauensperson	informieren	und	kann	mich	bei	Unsicher-
heiten	hinsichtlich	der	Einschätzung	von	der	landeskirchlichen	Ansprechstelle	beraten	
lassen.	

6. 	Bei	jeder	Vermutung	werde	ich	entsprechend	dem	Interventionsplan	des	Schutzkonzeptes	
meines	Trägers	vorgehen.	Jeden	Fall	mit	begründetem	Verdacht	melde	ich	bei	der	landes-
kirchlichen	Meldestelle.	

Die Arbeit der Ev. Kirchengemeinde Alt-Duisburg im Evangelischen Kirchenkreis Duisburg insbesondere 
mit Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen, geschieht im Auftrag und im Angesicht Gottes. Unse-
re Arbeit mit allen Menschen, insbesondere mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen 
ist von Respekt, Achtsamkeit, Wertschätzung und Vertrauen geprägt. Wir achten die Persönlichkeit und 
Würde aller Schutzbefohlenen, gehen partnerschaftlich und verantwortlich mit ihnen um und respektie-
ren individuelle Grenzen.

Selbstverpflichtung von

Name

gegenüber der Ev. Kirchengemeinde Alt-Duisburg



- 2 - 

www.kirche-duisburg.de

7. Ich verpflichte mich, Kinder, Jugendliche und andere Schutzbefohlene vor sexualisierter
Gewalt zu schützen und toleriere keine Form von Gewalt.

8. Ich verpflichte mich, gegen sexistisches, diskriminierendes, rassistisches und gewalttätiges
nonverbales oder verbales Verhalten aktiv Stellung zu beziehen.

9. Ich verhalte mich selbst niemals abwertend und unterlasse jede Form von Bedrohung, Dis-
kriminierung, verbaler oder körperlicher Gewalt.

10. Ich verpflichte mich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Nähe und Distanz gegen-
über Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen.

11. Im Umgang mit Sozialen Medien achte ich darauf, keine Adressen von Kindern unter 12
Jahren zu speichern. Als Erwachsener nehme ich über soziale Medien von mir aus keinen
Kontakt zu Minderjährigen auf. Bei Bildmaterial von Minderjährigen lasse ich besondere
Sorgfalt walten und halte mich an die Datenschutzkonzeption des Kirchenkreises.

12. Ich verpflichte mich, beim Verdacht auf sexualisierte Gewalt gegenüber der Presse und in
sozialen Netzwerken keine Informationen, Mutmaßungen und persönliche Einschätzun-
gen weiterzugeben.

13. Falls ich im Laufe meiner Tätigkeit Kenntnis von Ermittlungen wegen einer Straftat bezüg-
lich sexualisierter Gewalt gegen mich erlange, informiere ich hierüber die mir vorgesetzte 
Person.

Die Unterzeichnung der Selbstverpflichtung wird als Bedingung des Zustandekommens zukünftiger Ar-
beits- und Dienstverhältnissen verankert. Das unterschriebene Original wird in die Personalakte über-
nommen.

___________________________ __________________________________
Datum      Unterschrift
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7. Ich verpflichte mich, Kinder, Jugendliche und andere Schutzbefohlene vor sexualisierter
Gewalt zu schützen und toleriere keine Form von Gewalt.

8. Ich verpflichte mich, gegen sexistisches, diskriminierendes, rassistisches und gewalttätiges
nonverbales oder verbales Verhalten aktiv Stellung zu beziehen.

9. Ich verhalte mich selbst niemals abwertend und unterlasse jede Form von Bedrohung, Dis-
kriminierung, verbaler oder körperlicher Gewalt.

10. Ich verpflichte mich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Nähe und Distanz gegen-
über Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen.

11. Im Umgang mit Sozialen Medien achte ich darauf, keine Adressen von Kindern unter 12
Jahren zu speichern. Als Erwachsener nehme ich über soziale Medien von mir aus keinen
Kontakt zu Minderjährigen auf. Bei Bildmaterial von Minderjährigen lasse ich besondere
Sorgfalt walten und halte mich an die Datenschutzkonzeption des Kirchenkreises.

12. Ich verpflichte mich, beim Verdacht auf sexualisierte Gewalt gegenüber der Presse und in
sozialen Netzwerken keine Informationen, Mutmaßungen und persönliche Einschätzun-
gen weiterzugeben.

13. Falls ich im Laufe meiner Tätigkeit Kenntnis von Ermittlungen wegen einer Straftat bezüg-
lich sexualisierter Gewalt gegen mich erlange, informiere ich hierüber die mir vorgesetzte 
Person.

Alle ehrenamtlich tätigen Personen haben die Erklärung vor Aufnahme ihrer Tätigkeit in 2-facher 
Ausfertigung zu unterzeichnen, ein Original bleibt bei der Einrichtungsleitung, das andere Original 
erhält der bzw. die Ehrenamtliche.

 
___________________________  __________________________________ 
Datum       Unterschrift 

7. 	Ich	verpflichte	mich,	Kinder,	Jugendliche	und	andere	Schutzbefohlene	vor	sexualisierter	
Gewalt	zu	schützen	und	toleriere	keine	Form	von	sexistischem,	diskriminierendem,	rassis-
tischem	und	gewalttätigem	nonverbalem	oder	verbalem	Verhalten.

8. 	Ich	unterlasse	jede	Form	von	Bedrohung,	Diskriminierung,	verbaler	oder	körperlicher	Ge-
walt.

9.		 	Ich	verpflichte	mich	zu	einem	verantwortungsvollen	Umgang	mit	Nähe	und	Distanz	gegen-
über	Kindern,	Jugendlichen	und	anderen	Schutzbefohlenen.

10. 	Im	Umgang	mit	Sozialen	Medien	speichere	ich	keine	Adressen	von	Kindern	unter	12	Jah-
ren.	Als	Erwachsener	nehme	ich	über	soziale	Medien	von	mir	aus	keinen	Kontakt	zu	Min-
derjährigen	auf.	Bei	Bildmaterial	von	Minderjährigen	lasse	ich	besondere	Sorgfalt	walten	
und	halte	mich	an	die	Datenschutzkonzeption	der	Gemeinde.

11. 	Ich	verpflichte	mich,	beim	Verdacht	auf	sexualisierte	Gewalt	gegenüber	der	Presse	und	in	
sozialen	Netzwerken	keine	Informationen,	Mutmaßungen	und	persönliche	Einschätzungen	
weiterzugeben.	

12. 	Falls	ich	im	Laufe	meiner	Tätigkeit	Kenntnis	von	Ermittlungen	wegen	einer	Straftat	bezüg-
lich	sexualisierter	Gewalt	gegen	mich	erlange,	informiere	ich	hierüber	die	mir	vorgesetzte	
Person.


